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den Betroffenen verlangen, ist ebenfalls eine Atemal-
koholmessung durchzuführen, wenn die betroffene 
Person diesem Verfahren zustimmt und an der Mes-
sung mitwirkt.“

e)   Nach Satz 8 wird folgender Satz 9 eingefügt:

  „Wird die Atemalkoholmessung abgelehnt oder nicht 
durchgeführt, ist eine richterliche Anordnung einer 
körperlichen Untersuchung und einer Blutprobe zu 
veranlassen.“

3. 
Die Nummer 2.5 wird wie folgt geändert:

a)   Die Angabe „2.5“ wird durch die Angabe „2.4“ er-
setzt.

b)   Die Angabe „2.5.1“ wird durch die Angabe „2.4.1“ er-
setzt.

c)   Die Angabe „2.5.2“ wird durch die Angabe „2.4.2“ 
ersetzt.

4. 
Die neue Nummer 2.4.2 wird wie folgt geändert:

a)   In Satz 3 werden die Wörter „Die Messbeamten ach-
ten“ durch die Wörter „Das Messpersonal achtet da-
bei besonders“ ersetzt.

b)   In Satz 4 werden die Wörter „Sie vergewissern“ durch 
die Wörter „Es vergewissert“ ersetzt.

c)   In Satz  7 werden die Wörter „des Messpersonals“ 
durch die Wörter „der den Test durchführenden Per-
son“ ersetzt.

d)   In Satz 8 werden die Wörter „Der Ausdruck des Mess-
ergebnisses“ durch die Wörter „Das Messprotokoll“ 
ersetzt.

5. 
Die Angabe „2.5.3“ wird durch die Angabe „2.4.3“ er-
setzt.

6. 
In Nummer 3.2 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

„Drogenvortestgeräte sollen die Entscheidung über die 
Anordnung einer Blutentnahme erleichtern.“

7. 
Die Nummer 4.1 wird wie folgt geändert:

a)   Satz 1 wie folgt gefasst:

  „Bei Beschuldigten und Betroffenen sind ohne ihre 
Einwilligung die körperliche Untersuchung sowie die 
Blutentnahme zur Feststellung von Tatsachen zuläs-
sig, die für das Verfahren von Bedeutung sind, wenn 
kein Nachteil für ihre Gesundheit zu befürchten ist 
(§ 81a Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO), § 46 
Absatz  1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG)).“

b)  Die Sätze 3, 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

  „Die Anordnung einer körperlichen Untersuchung 
sowie einer Blutentnahme steht dem Richter, bei Ge-
fährdung des Untersuchungserfolges durch Verzöge-
rung auch der Staatsanwaltschaft, deren Ermitt-
lungspersonen und den Verfolgungsbehörden zu. 

  Die Entnahme einer Blutprobe bedarf dann keiner 
richterlichen Anordnung, wenn bestimmte Tatsachen 
den Verdacht begründen, dass eine Straftat nach 
§  315a Absatz  1 Nummer  1, Absatz  2 und 3, §  315c 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 2 und 3 oder 

I.

2051

Feststellung von Alkohol und anderen 
berauschenden Mitteln bei Straftaten und 

 Ordnungswidrigkeiten;
Sicherstellung und Beschlagnahme 

von Führerscheinen
Gemeinsamer Runderlass des 

Ministeriums des Innern 
– 402 – 57.01.35 –, 

des Ministeriums der Justiz 
– 4103 – III. 29 –, 

des Ministeriums für Verkehr 
– III B 2-21-34/34 – 

und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 
– 112 – 1.09.14.03 –

Vom 5. Februar 2019

Der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales, des Justizministeriums, des Minis-
teriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr und des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung vom 27. April 2015 (MBl. NRW. S.  311), 
der zuletzt durch Runderlass vom 9. November 2016 
(MBl. NRW. S.  703) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. 
Nummer 2.1 wird wie folgt geändert:

a)   Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

  „Sie können daher, und weil sie ein aktives Mitwirken 
erfordern, nur mit Einverständnis der betroffenen 
Person durchgeführt werden und sollen die Entschei-
dung über die Anordnung einer Blutentnahme er-
leichtern. Wird die Atemalkoholprüfung abgelehnt 
oder das Test- beziehungsweise Messgerät nicht vor-
schriftsmäßig beatmet, sind bei Verdacht auf rechtser-
hebliche Alkoholbeeinfl ussung eine körperliche Un-
tersuchung und die Blutentnahme anzuordnen.“

b)  Satz 5 wird gestrichen.

c)   Satz 6 wird Satz 5 und die Angabe „2.5.1“ wird durch 
die Angabe „2.4.1“ ersetzt.

2. 
Nummer 2.3 wird wie folgt geändert:

a)   In der Überschrift werden nach dem Wort „Atemalko-
holmessung“ die Wörter „ bei Verkehrsordnungswid-
rigkeiten oder sonstigen Ordnungswidrigkeiten“ an-
gefügt.

b)   Die Angabe „2.4 Atemalkoholmessung bei Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten“ wird gestrichen.

c)   Der Satz  1 der bisherigen Nummer  2.4 wird Satz  6 
der Nummer  2.3 und die Angabe „(Nummer  2.3)“ 
wird gestrichen.

d)   Die Sätze 2 und 3 der bisherigen Nummer 2.4 werden 
Sätze 7 und 8 der Nummer 2.3 und wie folgt gefasst:

  „Andernfalls ist eine körperliche Untersuchung nach 
§ 46 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten (OWiG) in Verbindung mit §  81a Absatz  2 
Satz  2 der Strafprozessordnung (StPO) anzuordnen 
und eine Blutentnahme zu veranlassen. Bei anderen 
Ordnungswidrigkeiten, die entweder ebenfalls Atem-
alkoholgrenzwerte enthalten oder die keinen dem 
Wert nach bestimmten Grad der Alkoholisierung bei 
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631

Änderung des Runderlasses
„Richtlinie zur Berücksichtigung 

von bürgerschaftlichem Engagement 
bei der Gewährung von Zuwendungen 

im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums 
für Arbeit, Integration und Soziales“
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales 
– IB3 (BdH) 2636 –

Vom 26. Oktober 2018

Der Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration 
und Soziales vom 18. Juni 2012 (MBI. NRW. S. 615), der 
durch Erlass vom 7. Juni 2017 (MBI. NRW. S. 660) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.
In der Überschrift wird das Wort „Integration“ durch 
das Wort „Gesundheit“ ersetzt.

2.
Die Nummer 4 wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer  4 Buchstabe a) wird die Angabe „10“ 
durch die Angabe „15“ ersetzt.

b)  In Nummer  4 Buchstabe b) wird das Wort „Integra-
tion“ durch das Wort „Gesundheit“ ersetzt. 

c)  In Nummer  4 Buchstabe c) werden die Wörter „vom 
Hundert“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

3.
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 69

751

Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen 

aus dem Programm 
„Rationelle Energieverwendung, Regenerative 

Energien und Energiesparen“ 
(progres.nrw)

– Programmbereich Emissionsarme Mobilität – 
Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft,

Innovation, Digitalisierung und Energie

Vom 1. Februar 2019

1 
Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

1.1 
Die förderpolitischen Aktivitäten zur Energiepolitik im 
Land Nordrhein-Westfalen werden in dem „Programm 
für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Ener-
gien und Energiesparen“ (progres.nrw) gebündelt. Teil 
dieses Programms ist der Programmbereich Emissions-
arme Mobilität.

Ziel der Landesregierung ist es, durch eine veränderte 
Mobilität die Erreichung der Klimaschutzziele im Ver-
kehrssektor zu unterstützen und die Lebensqualität in 
den Städten zu verbessern. Der Ausbau der Elektromo-
bilität kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Um 
den Markthochlauf der Elektromobilität zu beschleuni-
gen, liegt der Schwerpunkt dieser Richtlinie auf der För-
derung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur. 

Eine Fortschreibung der Richtlinie bleibt in Abhängig-
keit von der technischen Entwicklung und bei Änderung 
der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingun-

§  316 des Strafgesetzbuchs (StGB) oder eine Ord-
nungswidrigkeit nach §§ 24a und 24c des Straßenver-
kehrsgesetzes (StVG) begangen worden ist. Bei Ver-
dacht einer der genannten Straftaten liegt die Anord-
nungskompetenz grundsätzlich gleichrangig bei der 
Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungspersonen 
beziehungsweise in Bußgeldverfahren bei den Verfol-
gungsbehörden.“

c)   In Satz  6 werden die Wörter „Eine Ausnahme be-
steht,“ durch die Wörter „In allen anderen Fällen be-
darf es einer Anordnung nur dann nicht,“

d)   Im letzten Satz werden nach dem Wort „ist“ die Wör-
ter „in allen Fällen“ eingefügt.

8.
Die Nummer 4.2 wird wie folgt geändert:

a)   Satz 1 wie folgt gefasst:

  „Bei anderen Personen als Beschuldigten oder Betrof-
fenen ist ohne ihre Einwilligung 

  - die körperliche Untersuchung nur zulässig, wenn sie 
als Zeugen in Betracht kommen und zur Erforschung 
der Wahrheit festgestellt werden muss, ob sich an ih-
rem Körper eine bestimmte Spur oder Folge einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit befi ndet 
(§ 81c Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO), § 46 
Absatz  1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG)); 

  - die Blutentnahme nur zulässig, wenn kein Nachteil 
für ihre Gesundheit zu befürchten und die Maßnahme 
zur Erforschung der Wahrheit unerlässlich ist (§ 81c 
Absatz  2 der Strafprozessordnung (StPO), §  46 Ab-
satz  1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG)).“

b)   In Satz  2 wird das Wort „Verstorbenen“ durch das 
Wort „Leichen“ ersetzt.

c)  Nach Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:

  „Beide Maßnahmen sind ferner nach § 81c Absatz 3, 4 
der Strafprozessordnung (StPO), §  46 Absatz  1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) unzu-
lässig, wenn sie der Person bei Würdigung aller Um-
stände nicht zugemutet werden können.“

d)   Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die Sätze 5 und 6.

9. 
In Nummer 4.3 werden in Satz 1 und in Satz 2 jeweils in 
der Klammer vor dem Wort „Medikamente“ die Wörter 
„zum Beispiel“ eingefügt.

10. 
Nummer 4.4.1 wird wie folgt geändert:

a)   In Satz 1, 2. Spiegelstrich werden in der Klammer vor 
dem Wort „Medikamente“ die Wörter „zum Beispiel“ 
eingefügt.

b)   Im 4. Spiegelstrich wird in der Klammer die Angabe 
„2.4“ durch die Angabe „2.3“ ersetzt.

11. 
In Nummer  5 Satz  1 wird das Wort „Ziff.“ durch das 
Wort „Nummer“ ersetzt.

12.
Nummer 5.1 wird wie folgt geändert:

a)   In Satz 1 wird das Wort „Ziff.“ durch das Wort „Num-
mer“ ersetzt.

b)   In Satz  5 werden die Wörter „dicht schließenden“ 
durch das Wort „lichtschließenden“ ersetzt.

13. 
In Nummer  12 wird die Angabe „Mai 2020“ durch die 
Angabe „Januar 2024“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2019 S. 68
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gen unter Mitwirkung der Beteiligten und ihrer Reprä-
sentanten zu gegebener Zeit vorbehalten.

1.2 
Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage die-
ser Richtlinie und nach Maßgabe folgender Regelungen:

a)  §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S.  803) geändert 
worden ist, sowie den zugehörigen Verwaltungsvor-
schriften gemäß Runderlass des Finanzministeriums 
„Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung“ vom 30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254), 
der zuletzt durch Runderlass vom 11. Mai 2018 (MBl. 
NRW. S. 360) geändert wurde,

b)  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und den 
öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
(ABl. EU L 318 vom 17.11.2006, S. 17),

c)  Verordnung (EU) Nummer 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. EU L 187 vom 26.6.2014, S.  1), im Folgenden 
AGVO genannt und

d)  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
EU L 352 vom 24.12.2013, S. 1).

1.3 
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens und im Rah-
men verfügbarer Haushaltsmittel.

2 
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden

2.1 
Umsetzungsberatung und -konzepte Elektromobilität,

2.2 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge,

2.3 
Reine Batterieelektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-
fahrzeuge,

2.4 
Elektrische Lastenfahrräder sowie Konzepte, Studien 
und Analysen, an denen ein besonderes Landesinteresse 
besteht.

Detaillierte Angaben zu den Fördergegenständen befi n-
den sich unter Nummer 6 und in den jeweiligen elektro-
nischen Antragsformularen gemäß Nummer 7.1. 

3 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

Antragsberechtigt sind grundsätzlich natürliche und ju-
ristische Personen.

Jeweilige Beschränkungen der Antragsberechtigung fi n-
den sich in Nummer 6.

Ausgeschlossen sind

a)  Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission 
zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demsel-
ben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Un-
vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-
kommen sind, 

b)  Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Arti-
kel 2 Nummer 18 der AGVO oder 

c)  Unternehmen bzw. Sektoren in den Fällen des Arti-
kels 1 Absatz 2 bis 5 der AGVO.

4 
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 
Die Förderung erstreckt sich auf Vorhaben innerhalb des 
Landes Nordrhein-Westfalen.

4.2 
Es werden nur Vorhaben gefördert, mit denen vor Ertei-
lung eines Zuwendungsbescheides noch nicht begonnen 
worden ist. Als Vorhabenbeginn gilt die Auftragsvergabe, 
das heißt jede verbindliche Bestellung und jeder Vertrag 
über den Kauf, die Installation oder sonstige Leistungen. 
Planung und Genehmigungsverfahren gelten nicht als 
Beginn des Vorhabens.

4.3 
Es darf sich bei dem Vorhaben nach den Nummern 2.2 
bis 2.4 weder um einen Eigenbau, einen Prototypen mit 
weniger als vier Exemplaren, eine Reparatur oder Er-
satzteilbeschaffung noch um ein gesetzlich vorgeschrie-
benes oder behördlich angeordnetes Vorhaben handeln. 
Serienfahrzeuge, bei denen die Karosserie beziehungs-
weise der Rahmen für bestimmte Einsatzwecke baulich 
angepasst wurden, sind förderfähig. 

4.4 
Der Zuwendungsbescheid ersetzt nicht die aufgrund an-
derer Rechtsvorschriften bestehende Verpfl ichtung, für 
das beabsichtigte Vorhaben eine Genehmigung, Erlaub-
nis oder Zustimmung einzuholen.

4.5 
Antragsunterlagen gehen in das Eigentum der Bewilli-
gungsbehörde über.

5 
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 
Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung im Rahmen 
der Anteilfi nanzierung. Die Förderung nach dieser Richt-
linie erfolgt in Form von Zuschüssen und Zuweisungen.

5.2 
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für 

a)  Beratungsleistungen und die Erstellung von Konzep-
ten, Studien und Analysen,

b)  den Erwerb, das Leasing oder die Langzeitmiete von 
Neufahrzeugen, 

c)  den Erwerb von neuen elektrischen Lastenfahrrädern 
sowie

d)  den Erwerb und die Errichtung fabrikneuer Ladeinf-
rastruktur. 

Die Ausgaben müssen notwendig, nachgewiesen und an-
gemessen sein.

Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach Nummer  6 
sowie den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und den beihilferechtlichen 
Vorgaben der Europäischen Union.

Zuwendungen unterhalb einer Bagatellgrenze von 350 
Euro werden nicht bewilligt beziehungsweise ausgezahlt. 
Die maximale Zuwendungssumme ist auf 500 000 Euro 
pro Antragsberechtigtem begrenzt.

5.3 
Zuwendungen aus dieser Förderrichtlinie können nicht 
mit Zuwendungen aus anderen Programmen des Landes 
Nordrhein-Westfalen kumuliert werden. Bei der Einhal-
tung der maximal zulässigen Förderintensität sind die 
Kumulierungsregeln in Artikel 8 der AGVO und in Arti-
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kel 5 der Verordnung (EU) Nummer 1407/2013 zu beach-
ten.

5.4 
Die Summe aller staatlichen Subventionen, Zuwendun-
gen und zweckbestimmten Einnahmen darf die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten.

5.5 
Für Unternehmen im Sinne des europäischen Beihilfe-
rechts als Antragsteller gilt, dass die nach den europäi-
schen Beihilferegelungen zulässigen Förderhöchstgren-
zen nicht überschritten werden dürfen sowie die übrigen 
Voraussetzungen der entsprechenden Vorschriften zu be-
achten sind. 

Dabei gelten die folgenden Grundsätze:

Für die Fördergegenstände der Nummern 2.1 bis 2.4 gel-
ten im Falle des Vorliegens einer unternehmerischen Tä-
tigkeit die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr.  1407/2013 (De-minimis-Beihilfen). Der Gesamtbe-
trag der einem einzigen Unternehmen von einem Mit-
gliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen darf in ei-
nem Zeitraum von drei Steuerjahren 200 000 Euro nicht 
übersteigen.

Für die Fördergegenstände der Nummern 2.1, 2.2 und 2.5 
richtet sich im Falle des Vorliegens einer unternehmeri-
schen Tätigkeit die Förderung nach den Kriterien der 
AGVO. Es gelten die Bestimmungen gemäß der Artikel 
18, 36 und 49 AGVO.

Sofern Antragsberechtigte sowohl wirtschaftliche als 
auch nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, ist 
durch geeignete Maßnahmen wie die Trennung der Tätig-
keiten und die Unterscheidung der Ausgaben, Finanzie-
rung und Erlöse sicherzustellen, dass durch eine Förde-
rung im nicht-wirtschaftlichen Bereich keine Gefahr der 
Quersubventionierung der wirtschaftlichen Tätigkeit be-
steht.

Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der bei-
hilfefähigen Ausgaben werden die Beträge vor Abzug 
von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. Die 
beihilfefähigen Ausgaben sind durch schriftliche Unter-
lagen zu belegen, die klar, spezifi sch und aktuell sein 
müssen. 

6 
Förderspezifi sche Regelungen

6.1 
Umsetzungsberatung und -konzepte Elektromobilität 
nach Nummer 2.1

6.1.1 
Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Umsetzungsberatungen und Umset-
zungskonzepte im Bereich Elektromobilität.

Für Unternehmen, die nicht unter die Defi nition kleiner 
und mittlerer Unternehmen gemäß Empfehlung der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Defi nition 
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. EU L 124 vom 20.5.2003, S. 36) fal-
len und welche die Grenzwerte für De-minimis-Beihilfen 
überschreiten, können nur Umsetzungskonzepte geför-
dert werden.

Dabei können die Beratung bzw. das Konzept zum Bei-
spiel folgende Aspekte umfassen:

a)  Analyse: aktuelle Flottenauslastung, zukünftige Be-
darfe und Anforderungen vor dem Hintergrund der 
Umstellung auf Elektrofahrzeuge, lokale Gegebenhei-
ten, Sanierungstätigkeiten, 

b)  Ladeinfrastrukturplanung: optimale Standortvertei-
lung, Platzbedarf, Lastmanagement, Netzanbindung,

c)  Finanzielle Aspekte: Abrechnungsverfahren, steuerli-
che Fragestellungen, Fördermöglichkeiten, 

d) Rechtliche Aspekte, Versicherungsthematik,

e)  Beschaffung von E-Fahrzeugen: Empfehlungen hin-
sichtlich Fahrzeugtypen und (E-Car-) Sharing-Mög-
lichkeiten sowie die Integration von elektrischen 
(Lasten-) Fahrrädern in die Flotte.

6.1.2 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

Antragsberechtigt sind 

a)  natürliche Personen als Eigentümerinnen und Eigen-
tümer von Mietgebäuden mit jeweils mindestens vier 
Wohneinheiten,

b) juristische Personen als

 aa)  Wohnungseigentümergemeinschaften sowie Ei-
gentümerinnen und Eigentümer von Mietgebäu-
den mit jeweils mindestens vier Wohneinheiten, 

 bb)   Besitzerinnen und Besitzer von mindestens fünf 
gewerblich genutzten Kraftfahrzeugen,

 cc)   Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit mindes-
tens fünf Kraftfahrzeug-Stellplätzen für Be-
schäftigte oder

c)  Städte, Gemeinden, Kreise oder Zusammenschlüsse 
von Kommunen aus Nordrhein-Westfalen oder kom-
munale Betriebe, sofern diese nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten ausüben.

6.1.3 
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für Beratungsleis-
tungen und die Erstellung eines Umsetzungskonzeptes 
durch externe Beratungsunternehmen. 

Für Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger nach Nummer 6.1.2 Buchstaben a) und b) beträgt 
die Förderung 50 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben bis maximal 15 000 Euro. Für Zuwendungsemp-
fängerinnen und Zuwendungsempfänger nach Num-
mer 6.1.2 Buchstabe c) beträgt die Förderung 80 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis maximal 24 000 
Euro.

6.1.4 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bei der Förderung der Antragsberechtigten nach Num-
mer 6.1.2 Buchstabe c) für die Beratung und Erstellung 
des Handlungs- und Umsetzungskonzepts darf es sich 
nicht um eine Beihilfe im Sinne von Artikel 107 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
handeln, das heißt die Beratung muss ebenfalls aus-
schließlich für den nicht-wirtschaftlichen Bereich der 
Kommune erfolgen. Die Antragsberechtigten dürfen im 
Rahmen der Verwertung der Beratungsergebnisse keine 
wirtschaftliche Aktivität planen und keine Leistungen 
an einem Markt anbieten, zum Beispiel durch Betrieb 
von Ladeinfrastruktur oder eines Carsharing-Angebots 
mit kommunalen Fahrzeugen. Auch eine exklusive Be-
reitstellung der Ergebnisse an ein wirtschaftlich tätiges 
Unternehmen muss ausgeschlossen sein.

Die Beratung muss neutral und unabhängig sein. Sie 
muss durch ein Handlungs- und Umsetzungskonzept ab-
geschlossen werden. 

Die Beratung und Konzepterstellung hat durch ein qua-
lifi ziertes Beratungsunternehmen zu erfolgen. Qualifi -
ziert sind Unternehmen, die Referenzen im Bereich Mo-
bilitätskonzepte, Elektromobilitätsberatung, Flottenma-
nagement oder vergleichbar relevante Referenzen 
innerhalb der letzten zwei Jahre nachweisen können.

6.2 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge nach Num-
mer 2.2

6.2.1 
Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung ist die Errichtung und der 
Netzanschluss von stationärer AC-Ladeinfrastruktur 
(Wechselstrom) mit einem oder mehreren Ladepunkten.
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Für Antragsberechtigte, welche die Grenzwerte für 
De-minimis-Beihilfen überschreiten, ist nur nicht öffent-
lich zugängliche Ladeinfrastruktur förderfähig, die an 
Stellplätzen für Beschäftigte oder Mieterinnen und Mie-
ter errichtet wird.

Ein Ladepunkt im Sinne dieser Richtlinie ist die für die 
Stromversorgung eines 

Elektrofahrzeugs bestimmte Einrichtung gemäß der Ver-
ordnung über technische Mindestanforderungen an den 
sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öf-
fentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile 
gemäß der Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 
(BGBl. I S. 457). 

Der Netzanschluss ist die technische Verbindung des La-
destandorts an das Nieder- oder Mittelspannungsnetz 
sowie das Telekommunikationsnetz.

Hinsichtlich der technischen Sicherheit muss der Aufbau 
der Ladeinfrastruktur unter Beachtung des § 3 Absatz 4 
der Ladesäulenverordnung erfolgen. Der Ladepunkt 
muss aus Gründen der Interoperabilität mindestens mit 
einer Steckdose oder einer Fahrzeugkupplung jeweils 
des Typs 2 gemäß DIN EN 62196-2 in der jeweils gelten-
den Fassung ausgerüstet werden. 

6.2.2 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Perso-
nen.

6.2.3 
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für

a)  Ladesäule/Wallbox, angeschlagenes Kabel, 
 Leistungselektronik,

b) Lastmanagement bei mehreren Ladesäulen,

c) Kennzeichnung, Parkplatzmarkierung,

d) Anfahrschutz, Beleuchtung,

e)  Tiefbau, Fundament, Wiederherstellung der Ober-
fl äche, 

f) Montage und Inbetriebnahme,

g) Netzanschluss und 

h) Ertüchtigung eines bestehenden Hausanschlusses.

Bei nicht öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur be-
trägt die Förderung für Städte, Gemeinden, Kreise oder 
Zusammenschlüsse von Kommunen aus Nordrhein- 
Westfalen oder kommunale Betriebe, sofern diese 
nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, 80 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einer maxima-
len Förderhöhe von 1 600 Euro für Wallboxen bezie-
hungsweise 4 800 Euro für Ladesäulen pro Ladepunkt. 

Für alle anderen Antragsberechtigten beträgt die Förder-
quote 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei 
Überschreitung der Grenzwerte für De-minimis-Beihil-
fen nach Nummer  5.5 Buchstabe a) reduziert sich die 
Förderquote auf 40 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben. Die Förderhöchstgrenze beträgt für sonstige ju-
ristische Personen und Gewerbetreibende 1 000 Euro für 
Wallboxen beziehungsweise 3 000 Euro für Ladesäulen 
pro Ladepunkt. Für sonstige natürliche Personen liegt 
die Förderhöchstgrenze bei 1 000 Euro pro Ladepunkt. 

Bei öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur beträgt 
die Förderung 50 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben bis maximal 5 000 Euro pro Ladepunkt.

Ladepunkte, die zumindest teilweise mit vor Ort eigener-
zeugtem regenerativen Strom betrieben werden, erhalten 
einen zusätzlichen Bonus von 500 Euro pro Ladepunkt. 
Die Erneuerbaren-Energien-Anlage muss dazu eine 
Nennleistung von mindestens zwei Kilowatt pro Lade-
punkt aufweisen. 

6.2.4 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Voraussetzung für die Zuwendung für Ladeinfrastruktur 
ist, dass der für den Ladevorgang erforderliche Strom 
aus erneuerbaren Energien oder aus vor Ort eigener-
zeugtem regenerativem Strom (zum Beispiel Strom aus 
Photovoltaik-Anlagen) stammt.

Wenn der für den Ladevorgang erforderliche regenera-
tive Strom vor Ort erzeugt wird, muss die Erneuerba-
ren-Energien-Anlage eine Nennleistung von mindestens 
zwei Kilowatt pro Ladepunkt aufweisen.

Der Bezug von Grünstrom ist durch einen Grün-
strom-Liefervertrag nachzuweisen, der folgende Krite-
rien erfüllt:

a)  Der Strom stammt zu 100 Prozent aus Erneuerbaren 
Energien.

b)  Es erfolgt eine entsprechende Ausweisung gemäß 
Energiewirtschaftsgesetz als Stromlieferung aus er-
neuerbaren Energien. Dafür müssen Herkunftsnach-
weise für Strom aus erneuerbaren Energien aus dem 
Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes 
verwendet und entwertet werden. Das Verbot der 
Doppelvermarktung nach §  80 des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl.  I 
S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2549) geändert worden 
ist, beziehungsweise nach der Richtlinie 2009/28/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und an-
schließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG 
und 2003/30/EG (ABl. EU L 140 vom 5.6.2009, S. 16) 
ist zu beachten.

Über die geförderte Ladeinfrastruktur darf nicht vor 
Ablauf einer Dauer von fünf Jahren verfügt werden.

Zusätzliche Bedingungen für öffentlich zugängliche La-
deinfrastruktur:

Ein Ladepunkt ist öffentlich zugänglich, wenn er sich 
entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf priva-
tem Grund befi ndet, sofern der zum Ladepunkt gehö-
rende Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach 
allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis 
tatsächlich befahren werden kann. Für öffentlich zu-
gängliche Ladeinfrastruktur ist die Ladesäulenverord-
nung zu beachten. 

Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur muss darüber 
hinaus über einen aktuellen offenen Standard an ein IT-
Backend angebunden und remotefähig sein. Die Lade-
standorte sind mit einer Kennzeichnung zu versehen. 

Der Zugang zu öffentlichen Ladepunkten sollte 24 Stun-
den pro Tag an sieben Tagen pro Woche ermöglicht wer-
den. Mindestens muss die Zugänglichkeit an fünf Tagen 
pro Woche für zwölf Stunden gewährleistet sein. 

6.3 
Reine Batterieelektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-
fahrzeuge nach Nummer 2.3

6.3.1 
Gegenstand der Förderung

Gefördert wird der Erwerb, das Leasing oder die Lang-
zeitmiete von reinen Batterieelektro- und Brennstoffzel-
len-Neufahrzeugen der Klassen L6E, L7E, M1, N1 und 
N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von weniger als 7,5 
Tonnen nach der Defi nition des Elektromobilitätsgeset-
zes vom 5. Juni 2015 (BGBl. I S. 898). 

Als Neufahrzeuge gelten hierbei Fahrzeuge, die

a)  eine maximale Laufl eistung von 1 000 Kilometern 
aufweisen und

b) keine Standschäden haben oder hatten.

6.3.2 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

Antragsberechtigt sind 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 3 vom 15. Februar 2019 73

a)  Städte, Gemeinden, Kreise und Zusammenschlüsse 
von Kommunen aus Nordrhein-Westfalen sowie kom-
munale Betriebe, sofern diese nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten ausüben und

b)  Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine und Ver-
bände mit einem Standort in Nordrhein-Westfalen.

6.3.3 
Umfang und Höhe der Zuwendung

Für Antragsberechtigte nach Nummer 6.3.2 Buchstabe a) 
gilt:

Für reine Batterieelektrofahrzeuge beträgt die Förder-
quote 40 Prozent der Ausgaben der Anschaffung bis zu 
einer maximalen Förderhöhe von 30 000 Euro.

Für Brennstoffzellenfahrzeuge beträgt die Förderquote 
60 Prozent der Ausgaben der Anschaffung bis zu einer 
maximalen Förderhöhe von 60 000 Euro.

Für Antragsberechtigte nach Nummer 6.3.2 Buchstabe b) 
gilt:

Die Förderhöhe für reine Batterieelektrofahrzeuge und 
Brennstoffzellenfahrzeuge beträgt 

a) 4 000 Euro für die Klasse M1,

b)  4 000 Euro für die Klasse N1 mit einer zulässigen Ge-
samtmasse von weniger als 2,3 Tonnen und

c)  8 000 Euro für die Klasse N1 mit einer zulässigen Ge-
samtmasse ab 2,3 Tonnen und für die Klasse N2 mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von weniger als 7,5 
Tonnen.

Die Förderung für das Leasing beziehungsweise die 
Langzeitmiete von Fahrzeugen erfolgt als Zuschuss ma-
ximal bis zur Höhe der im Leasing- beziehungsweise 
Mietvertrag festgelegten Anzahlung. Die Ermittlung der 
Höhe des Zuschusses erfolgt analog zur Förderung des 
Kaufs von Fahrzeugen. 

6.3.4 
Die geförderten Fahrzeuge müssen überwiegend in 
Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden. Dies ist der Fall, 
wenn mehr als 80 Prozent der jährlichen Fahrleistung in 
Nordrhein-Westfalen erfolgt.

6.3.5 
Über die beschafften Fahrzeuge darf nicht vor Ablauf ei-
ner Dauer von fünf Jahren verfügt werden. Die Dauer 
des Leasing- beziehungsweise Mietvertrages sollte min-
destens fünf Jahre betragen. Die Mindestlaufzeit des 
Leasing- beziehungsweise Mietvertrages beträgt ein 
Jahr. Bei einer Miet- beziehungsweise Leasingdauer von 
weniger als fünf Jahren verringert sich die Fördersumme 
anteilig.

6.4 
Elektrische Lastenfahrräder nach Nummer 2.4

6.4.1 
Gegenstand der Förderung

Gefördert wird der Erwerb von elektrisch betriebenen, 
fabrikneuen Lastenfahrrädern.

Die elektrischen Lastenfahrräder müssen eine Nutzlast 
von mindestens 70 Kilogramm ohne Fahrer aufweisen 
und eine der folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) ein verlängerter Radstand oder

b)  Transportmöglichkeiten, die unlösbar mit dem Fahr-
rad verbunden sind und mehr Volumen oder Gewicht 
aufnehmen können als ein herkömmliches Fahrrad.

6.4.2 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

Antragsberechtigt sind 

a)  Städte, Gemeinden, Kreise oder Zusammenschlüsse 
von Kommunen aus Nordrhein-Westfalen oder kom-
munale Betriebe, sofern diese nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten ausüben,

b)  sonstige juristische Personen und Gewerbetreibende 
sowie

c)  natürliche Personen mit Erstwohnsitz in Städten und 
Gemeinden, die von einer Grenzwertüberschreitung 
der Stickstoffdioxid-Werte gemäß §  3 Absatz  2 der 
Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissi-
onshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBl.  I 
S.  1065), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 18. Juli 2018 (BGBl. I S. 1222) geändert worden 
ist, betroffen sind.

6.4.3 

Umfang und Höhe der Zuwendung

Für Antragsberechtigte nach Nummer 6.4.2 Buchstabe a) 
beträgt die Förderquote 60 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben bis zu einer maximalen Förderhöhe von 
4 200 Euro. 

Für Antragberechtigte nach Nummer 6.4.2 Buchstabe b) 
beträgt die Förderquote 30 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben bis zu einer maximalen Förderhöhe von 
2 100 Euro.

Für Antragberechtigte nach Nummer 6.4.2 Buchstabe c) 
beträgt die Förderquote 30 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben bis zu einer maximalen Förderhöhe von 
1 000 Euro.

Bei Unternehmen und Kommunen sind bis zu fünf Las-
tenfahrräder und bei sonstigen juristischen Personen nur 
ein Lastenfahrrad förderfähig. Bei natürlichen Personen 
ist nur ein Lastenfahrrad pro Wohneinheit förderfähig.

6.4.4 

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Der Antragstellende muss nachweisen, dass er zum Zeit-
punkt der Auszahlung der Zuwendung einen Wohnsitz, 
eine Betriebsstätte oder eine Niederlassung im Land 
Nordrhein-Westfalen haben wird.

Über die beschafften elektrischen Lastenfahrräder darf 
nicht vor Ablauf einer Dauer von fünf Jahren frei ver-
fügt werden.

6.5 

Konzepte, Studien und Analysen im Bereich der emissi-
onsarmen Mobilität, an denen ein besonderes Landesin-
teresse besteht nach Nummer 2.5

6.5.1 

Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Konzepte, Studien und Analysen im 
Bereich der emissionsarmen Mobilität, an denen ein be-
sonderes Landesinteresse besteht. 

Auswahl und Festlegung der Fördervoraussetzung erfolgt 
nach Vorlage einer detaillierten Projektbeschreibung 
durch die oberste Landesbehörde. 

6.5.2 

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

Antragsberechtigt sind juristische Personen und deren 
Zusammenschlüsse.

6.5.3 

Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind alle Ausgaben im Zusammen-
hang mit dem Fördergegenstand nach Nummer 6.5.1.

Die Förderung beträgt für Städte, Gemeinden, Kreise 
oder Zusammenschlüsse von Kommunen aus Nord-
rhein-Westfalen oder kommunale Betriebe, sofern diese 
nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, 80 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben. Für sonstige juristi-
sche Personen beträgt die Förderquote 50 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben.
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Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage die-
ser Richtlinie und nach Maßgabe insbesondere folgender 
Regelungen: 

a)  §§  23 und 44 der Landeshaushaltsordnung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S.  803) geändert worden ist, sowie den zugehörigen 
Verwaltungsvorschriften gemäß Runderlass „Verwal-
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ vom 
30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254), der zuletzt 
durch Runderlass vom 11. Mai 2018 (MBl. NRW. 
S. 360) geändert wurde,

b)  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 
öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
(ABl. L 318 vom 17. November 2006, S. 17) und

c)  Verordnung (EU) Nummer 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26. Juni 2014, S.  1 – im Folgenden 
„Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung“ ge-
nannt. 

1.2 
Anspruch

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers 
auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht, viel-
mehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ih-
res pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden nicht-investive Vorhaben im Rahmen 
der Planung und standortbezogenen Projektentwicklung 
von Pumpspeicherwerken. 

3 
Zuwendungsempfang

Antragsberechtigt sind Unternehmen unabhängig von 
ihrer Rechtsform und ihrer Gesellschafterstruktur.

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen 
beziehungsweise Sektoren in den Fällen des Artikels 1 
Absatz 2 bis 5 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung. Einem Unternehmen, das einer Rückforde-
rungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses 
der Europäischen Kommission zur Feststellung der Un-
zulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewähr-
ten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt nicht nachgekommen ist, darf keine Zuwendung 
gewährt werden.

Ebenso darf einem Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 18 der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung keine Zuwendung gewährt 
werden. 

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 
Der Standort des geplanten Pumpspeicherwerks muss in 
Nordrhein-Westfalen liegen.

Das Vorhaben muss sich den in Anlehnung an die Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2276) defi nierten Leistungsphasen 1 bis 
4 (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung 
und Genehmigungsplanung) zuordnen lassen.

4.2 
Es werden nur Maßnahmen gefördert, wenn die Zuwen-
dungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger vor 
Beginn der Maßnahme einen schriftlichen Antrag bei der 
Bewilligungsbehörde gestellt hat und mit der Maßnahme 
vor Erteilung eines Zuwendungsbescheids noch nicht be-

7 
Verfahren

7.1 
Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung er-
folgt über das von der Bewilligungsbehörde unter der In-
ternetseite www.bra.nrw.de/4045740 zur Verfügung ge-
stellte elektronische Antragsformular. Artikel 6 Absatz 2 
der AGVO sowie § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 
1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geän-
dert worden ist, sind hierbei zu beachten.

7.2 
Bewilligungsbehörde 
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg:
Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 – Bergbau und Energie in NRW 
Postfach 10 25 45
44025 Dortmund

7.3 
Eine Auszahlung der Zuwendung erfolgt grundsätzlich 
erst nach vollständiger Vorlage und Prüfung des Verwen-
dungsnachweises. 

7.4 
Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 500 000 
Euro werden auf einer ausführlichen Beihilfe-Website 
veröffentlicht (Artikel 9 der AGVO).

7.5 
Für die Gewährung einer De-minimis-Beihilfe sind die 
Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013  zu 
beachten, insbesondere auch Artikel 6 (Überwachung).

8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

8.1 
Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 4. Februar 2019 
in Kraft. Er tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft.

8.2 
Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt 
der Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Inno-
vation, Digitalisierung und Energie „Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen aus progres.nrw – Pro-
grammbereich Emissionsarme Mobilität –“ vom 1. Okto-
ber 2018 (MBl. NRW. S. 547) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 69
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Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen 

aus dem Programm 
„Rationelle Energieverwendung, Regenerative 

Energien und Energiesparen 
(progres.nrw)“ 

– Programmbereich Pumpspeicherwerke –
Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, 

Innovation, Digitalisierung und Energie 
–  VII-7 5.1 – 

Vom 25. Januar 2019

1
Zuwendungszweck 

1.1
Rechtsgrundlagen
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5.5 
Rückzahlung

Die Zuwendung ist bei einem positiven Investitionsbe-
schluss vollständig zurückzuzahlen. Hierfür ist bereits 
bei Antragstellung durch die Gesellschafter der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers verbindlich zu erklären, 
dass die Rückzahlung sichergestellt ist.

Die Zuwendung muss nicht zurückgezahlt werden, wenn 
kein Investitionsbeschluss erfolgt und seitens der Zu-
wendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 
dargelegt wird, dass das Vorhaben

a)  aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden 
kann,

b)  aus geologischen Gründen nicht durchgeführt werden 
kann,

c)  aus genehmigungsrechtlichen Gründen nicht durch-
geführt werden kann oder

d)  aufgrund einer wesentlichen Veränderung in der Kos-
tenkalkulation oder einer Veränderung der Ertragssi-
tuation nicht in wirtschaftlicher Form umgesetzt wer-
den kann; fehlende Wirtschaftlichkeit liegt vor, wenn 
die Eigenkapitalrendite unter 5 Prozent fällt.

Das Vorhaben wird durch einen vom Zuwendungsgeber 
oder von der Bewilligungsbehörde beauftragten externen 
Gutachter begleitet. Dieser prüft das Vorliegen der Be-
stimmungsgründe für eine mögliche Nichtrückzahlung 
der Zuwendung gemäß der Buchstaben a bis d. Die 
durch die Tätigkeit des Gutachters entstehenden Ausga-
ben sind durch die Antragstellerin oder den Antragstel-
ler zu tragen.

Im Fall einer Nichtrückzahlung der Zuwendung verblei-
ben die Projektrechte beim Zuwendungsempfänger.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 
Sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren 
eingereichten Unterlagen stehen der Bewilligungsbe-
hörde insbesondere auch für Veröffentlichungszwecke 
zur Verfügung. 

6.2
Mit der Antragstellung ist das Einverständnis zu erklä-
ren, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung be-
kannt gewordenen Daten von der Bewilligungsbehörde 
oder der von ihr beauftragten Stelle auf Datenträger ge-
speichert werden. Darüber hinaus dürfen sie von der Be-
willigungsbehörde oder in ihrem Auftrag für Zwecke der 
Statistik und der Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit 
des Förderprogramms ausgewertet werden. Die Erklä-
rung beinhaltet ferner das Einverständnis mit der Veröf-
fentlichung der Auswertungsergebnisse und deren Wei-
terleitung an den nordrhein-westfälischen Landtag und 
an Einrichtungen des Landes, des Bundes und der Euro-
päischen Union.

6.3
Der Zuwendungsbescheid kann widerrufen werden, 
wenn mit der Durchführung der Maßnahme nicht inner-
halb von sechs Monaten ab Bekanntgabe des Bescheids 
in wesentlichen Teilen begonnen worden ist; wesentlich 
ist insbesondere eine rechtsverbindliche, projektbezo-
gene Auftragsvergabe über mindestens 20 Prozent der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 

7
Verfahren

7.1 
Antragsverfahren

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist schrift-
lich unter Nutzung von Antragsvordrucken bei der Be-
zirksregierung Arnsberg zu stellen. Antragsvordrucke 
und zugehörige Anlagen sind dort erhältlich. 

Der Antrag muss mindestens die folgenden Angaben ent-
halten: Name und Größe des Unternehmens, Beschrei-

gonnen wurde. Als Maßnahmenbeginn gilt jede verbind-
liche Bestellung und jeder Liefer- und Leistungsvertrag.

4.3
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage von Artikel 49 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. Maß-
geblich sind die hier ausgewiesenen Fördergegenstände 
und -höchstgrenzen.

5
Art, Umfang und Höhe der Förderung 

5.1 
Zuwendungsart

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung. 

5.2 
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird in Form der Anteilfi nanzierung ge-
währt. 

5.3 
Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt auf Antrag durch bedingt rück-
zahlbare Zuschüsse. 

5.4 
Höhe der Zuwendung

Die Zuwendung darf die nach europäischen Beihilfere-
gelungen maximal zulässige Grenze nicht überschreiten. 
Die Zuwendung kann bis zu 50 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben betragen.

Die Kumulierungsregeln in Artikel 8 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung sind zu beachten. Nach 
dieser Förderrichtlinie gewährte Förderungen können 
kumuliert werden mit anderen staatlichen Beihilfen, so-
fern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare 
beihilfefähige Ausgaben betreffen. Sie sind mit anderen 
staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder 
vollständig überschneidenden beihilfefähigen Ausgaben 
nur insoweit kumulierbar, als dadurch die höchste nach 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung für 
diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität beziehungs-
weise der höchste nach der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung für diese Beihilfen geltende Beihil-
febetrag nicht überschritten wird.

5.4.1 
Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Durchführung der unter Num-
mer 2 genannten Fördergegenstände stehen und zur Ziel-
erreichung notwendig sind. 

Dazu zählen insbesondere: 

a)  Personalausgaben und Gemeinausgaben (siehe An-
lage 1), soweit sie zusätzlich durch das Vorhaben ver-
ursacht und diesem unmittelbar zuzuordnen sind, so-
wie 

b)  Sachausgaben, zum Beispiel Ausgaben für Gutachten, 
für Studien, für Planungs- und Beratungsdienstleis-
tungen externer Dritter, für im Vorfeld von Planungs-
verfahren vorgenommene Voruntersuchungen zur 
Standortsuche, für Kommunikationsmaßnahmen so-
wie für den Erwerb von Projektrechten oder Lizen-
zen. 

Reisekosten können nur berücksichtigt werden, sofern 
sie durch eine gesonderte Reisekostenabrechnung nach-
gewiesen werden. Reisekosten können nur analog der 
Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes vom 16. 
Dezember 1998 (GV. NRW. S. 738), das zuletzt durch Ar-
tikel 32 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist, berücksichtigt werden.

5.4.2
Nicht fi nanziert werden Ausgaben für die Umsetzung ge-
setzlich vorgeschriebener oder behördlich angeordneter 
Maßnahmen sowie Ausgaben für das Planfeststellungs-
verfahren. 
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bung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Ab-
schlusses, Standort des Vorhabens, die Kosten des Vorha-
bens, Art der Beihilfe und Höhe der für das Vorhaben 
benötigten öffentlichen Finanzierung. 

Bei der Antragstellung sind Projektphasen zu defi nieren, 
für die ein detaillierter Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan 
vorzulegen ist. Die Prüfung der Rückzahlungsvorausset-
zungen nach Nummer 5.5 erfolgt jeweils zu Beginn einer 
neuen Projektphase.

7.2 
Bewilligungsverfahren

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für die  Überwachung und die Prü-
fung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderli-
che Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung ist die Bezirksre-
gierung Arnsberg zuständig. Dabei gelten die 
Verwaltungsvorschriften zu §  44 der Landeshaushalts-
ordnung und die §§  48 bis 49a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. 
November 1999 (GV. NRW S. 602), das zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) 
geändert worden ist.

7.3 
Veröffentlichung

Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 500 000 
Euro werden auf einer ausführlichen Beihilfe-Webseite 
veröffentlicht.

8  
Inkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am 1. März 2019 in Kraft und am 
30. Juni 2021 außer Kraft. 
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Anlage 1: 
 
Gemeinausgaben:  
 
  
Ausgabenart  Beispiel oder Definition  
 
Ausgaben für Räumlichkeiten (Bürogebäude, 
Betriebsgebäude, Labore, usw.)  

 
Beispiele: Miete, Unterhaltsausgaben, 
Versicherung, Sicherheitsausgaben, Alarm, 
Facility-Management, Reinigung, Gas, 
Wasser, Strom, Heizung, Außenanlagen, 
Steuern, Gebühren, Entsorgung.  

 
Anschaffung, Miete und Unterhalt für 
Büroausstattung, Bürobedarf  

 
Beispiele: Anschaffungsausgaben und Miete 
für Büromöbel, Kopierer, 
Verbrauchsmaterialien (Briefumschläge, 
Druckerpatronen, Papier, Kopien), 
Computer, Drucker, Softwarelizenzen.  

 
Ausgaben für allgemeine Leistungen  

 
Beispiele: Sanitätsdienst, Bibliothek, 
Publikationsdienst, Kommunikation 
(Internet, Telefon, Fax, Porto), Bekleidung, 
Abonnements, Transporte.  

 
Allgemeine Verwaltungs- und 
Managementausgaben  

 
Beispiele: Geschäftsführung, Sekretariat, 
Dokumentation, Kantine, Finanzverwaltung, 
Qualitätsmanagement, Personalverwaltung, 
Unternehmenskommunikation, IT-
Administration, Sicherheitsbeauftragter, 
Personalrat, Beratungsausgaben.  

 
Beiträge, Steuern und Abgaben, 
Pflichtprüfungsausgaben  

 
Beispiele: IHK, Berufsgenossenschaft, 
Pflichtprüfungs-, Steuerberatungs- und 
Anwaltsausgaben.  

 
Aus- und Fortbildungsausgaben  

 
Beispiele: Seminare einschließlich der 
Reiseausgaben, Zeitschriften und 
Fachliteratur.  

  

 

– MBl. NRW. 2019 S. 74
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3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse mit Sitz in Nordrhein-Westfalen gemäß § 15 
des Bundeswaldgesetzes, §  14 des Landesforstgesetzes 
und des Gemeinschaftswaldgesetzes, die von der zustän-
digen Behörde vor Antragstellung anerkannt bezie-
hungsweise deren Satzungen genehmigt wurden. 

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Die Förderung erstreckt sich ausschließlich auf Betreu-
ungsdienstleistungen, die für in Nordrhein-Westfalen ge-
legene Forstfl ächen erbracht werden.

4.1
Zuwendungen dürfen nur gewährt werden, wenn

a)   bei Zusammenschlüssen nach Nummer 3, die zu för-
dernden Betreuungsleistungen gemäß Nummer 2 den 
satzungsgemäßen Aufgaben des Zusammenschlusses 
entsprechen und

b)   ein Forsteinrichtungswerk vorliegt, dessen Gültig-
keitsdatum nicht länger als ein Jahr zurückliegt.

4.2
Die Betreuungsdienstleistungen müssen durch fachkun-
diges Personal erbracht werden. Das beauftragte Unter-
nehmen muss für die verantwortliche Ausführung der 
Dienstleistung vor Ort Personal mit einem forstwissen-
schaftlichen Hochschulabschluss, einem forstlichen 
Fachhochschulabschluss oder einem als gleichwertig an-
erkannten Abschluss vorweisen. Die fachlichen Anforde-
rungen gelten auch für anzustellendes forstfachliches 
Personal des Zuwendungsempfängers. Die entsprechen-
den Nachweise der Fachkunde sind bei der Antragstel-
lung vorzulegen. Im Ausnahmefall sind die Nachweise 
spätestens im Rahmen des Verwendungsnachweises zu 
erbringen.

5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilfi nanzierung

Bagatellgrenze: 2 000 Euro

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

5.4
Bemessungsgrundlage und Höhe der Zuwendung

Der Höchstbetrag der jährlichen Zuwendung orientiert 
sich unter Berücksichtigung der De-minimis-Regelungen 
(siehe Nummer 1) an der Hektar-Fläche des Zusammen-
schlusses und einem durchschnittlichen Betreuungszeit-
bedarf je Hektar. Die Oberste Forstbehörde defi niert eine 
durchschnittliche Stunden- oder Minutenzahl pro Jahr 
und Hektar. Berechnungsgrundlage der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben (Stundenzahl x Hektar) ist die Forstbe-
triebsfl äche im Sinn von Nummer 4 jedes Mitglieds ent-
sprechend der Mitgliederliste gemäß Nummer 7.1. 

Wird ausschließlich für die Ausführung der oben ge-
nannten Betreuungsdienstleitung forstfachliches Perso-
nal (kein Stammpersonal) versicherungspfl ichtig einge-
stellt und beschäftigt, beträgt der Höchstbetrag der 
 zuwendungsfähigen Ausgaben je vollbeschäftigter sozi-
alversicherungspfl ichtiger Arbeitskraft (39 Wochenar-
beitsstunden) 50 000 Euro pro Jahr. Zuwendungsfähig 
sind Nettolohnkosten, gesetzliche Lohnnebenkosten so-
wie freiwillige Zuschüsse des Arbeitgebers (zum Beispiel 
zur privaten Rentenabsicherung).

Zur Ausführung der oben genannten Betreuungsdienst-
leistungen kann der Zuwendungsempfänger auch einen 
Dienstleistungsvertrag mit einem Dritten abschließen. 

79023

Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung in forstwirtschaftlichen 

Zusammenschlüssen

Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz III

– 3 – 40-00-00.34 –

Vom 30. Januar 2019

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

Das Land gewährt Zuwendungen zur Unterstützung ei-
ner eigenständigen Waldbewirtschaftung in forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und auf Grundlage folgender Normen 

a)  Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung vom 30. September 2003 (MBl. NRW. S.  1254), 
zuletzt geändert durch Erlass vom 11.5.2018 (MBl. 
NRW. S. 360)

b)  Bundeswaldgesetz  vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Ja-
nuar 2017 (BGBl. I S. 75) geändert worden ist

c)  Landesforstgesetz vom 24. April 1980 (GV. NRW. 
S. 588), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geändert wor-
den ist

d)  Gemeinschaftswaldgesetz vom 8. April 1975 (GV. 
NRW. S. 304), das zuletzt durch Artikel 53 des Geset-
zes vom 11.12.2007 (GV. NRW. S. 662) geändert wor-
den ist.

Die Förderung dient zur Umsetzung der Ziele nach §  1 
und §  41 des Bundeswaldgesetzes und zielt darauf ab, 
die überbetriebliche Zusammenarbeit im Rahmen forst-
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse im Sinn des §  13 
Absatz  4 des Landesforstgesetzes zur Überwindung 
struktureller Nachteile zu unterstützen.

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

Die Gewährung der Zuwendungen dieser Richtlinie er-
folgt unter Beachtung der Verordnung EU Nr. 1407/2013 
der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-mini-
mis-Beihilfen (ABl. EU L 352 vom 24.12.2013, S.1).

2
Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung ist die Ausführung für fol-
gende nicht der Holzvermarktung zuzurechnende forst-
wirtschaftliche Maßnahmen:

a) Wirtschaftsplanung,

b) biologische Produktion,

c) technische Produktion, 

d) Förderung der Biodiversität im Wald.

Derartige Leistungen können zusammen oder einzeln ge-
fördert werden. Hierzu zählen auch gelegentliche oder 
anlassbezogene, fachliche und allgemeine Auskünfte, 
Anregungen und Informationen für die Waldbesitzenden. 
Nicht zu den förderfähigen Maßnahmen zählen unter an-
derem Holzverkauf, allgemeine Verwaltungs- und Ge-
schäftsführungstätigkeiten einschließlich Reisekosten, 
Rechts- und Steuerberatung, Personalverwaltung, Miete, 
Ausgaben für Leasing, Gebäude- beziehungsweise 
Grundstücksankäufe, Energie– und Nebenkosten und die 
Übernahme von gesetzlichen Verpfl ichtungen wie bei-
spielsweise Kontrollen im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspfl icht.
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6
Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid

6.1
Es gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) gemäß 
Nummer  5.1 der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der 
Landeshaushaltsordnung. 

Abweichend hiervon gilt unabhängig von der Höhe des 
Zuwendungsbescheides stets: 

Vor Auftragsvergabe von Leistungen nach Nummer  5.4 
dritter Absatz sind mindestens drei geeignete Anbieter 
zur Abgabe eines Angebots über die jeweils nachgefrag-
ten Leistungen aufzufordern. Die Aufforderung muss die 
Leistungen so eindeutig beschreiben, dass alle Anbieter 
die Beschreibung im gleichen Sinn verstehen können. 
Die Anbieter müssen die Angebote in einer Form abge-
ben, dass sie vergleichbar sind.

6.2 
Die Zuwendungsempfänger sind verpfl ichtet, erforderli-
che Daten für Evaluierungen, die von der Landesforst-
verwaltung Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben 
werden, zur Verfügung zu stellen.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Der Antrag ist schriftlich nach dem Muster 1 der Bewil-
ligungsbehörde an die Bewilligungsbehörde zu richten.

Dem Antrag ist eine aktuelle Mitgliederliste mit voll-
ständiger Adresse, Gemarkung, Flur mit Flurstück in 
Hektar (#, ##), ab 1. Januar 2021 die Zertifi zierungsei-
genschaft und eine De-minimis-Erklärung beizufügen. 
Die Anlagen sind der Bewilligungsbehörde parallel in ei-
nem aktuellen digitalen Format zu übermitteln.

7.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist der Landesbetrieb Wald und 
Holz Nordrhein-Westfalen als Forstbehörde. Die Bewilli-
gung erfolgt durch Zuwendungsbescheid.

Der Zuwendungsbescheid enthält die präzisen Maßnah-
menbeschreibungen, die Grundlage für den bewilligten 
Zuschuss sind.

Der förderunschädliche vorzeitige Maßnahmenbeginn ist 
grundsätzlich zugelassen. Die Abwicklung dieses An-
tragsverfahrens obliegt der Bewilligungsbehörde. Der 
Bewilligungszeitraum beträgt höchstens fünf Jahre.

7.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren, Verwen-
dungsnachweisverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt grundsätzlich 
aufgrund nachweislich geleisteter Zahlungen des Zu-
wendungsempfängers (Erstattungsprinzip). Der vorzei-
tige Mittelabruf gemäß Nummer  1.4 der ANBest-P ist 
nur für die Monate November und Dezember zugelassen.

Die Auszahlungen können in angemessenen Teilbeträgen 
erfolgen. Die Verwendung der bis dahin in Anspruch ge-
nommenen Zuwendungen ist in summarischer Form ge-
mäß Muster 2 der Bewilligungsbehörde nachzuweisen.

Belege sind im Original vorzulegen und müssen Zah-
lungsbeweise gemäß Nummer 6.7 der ANBest-P enthal-
ten. 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach einer durch 
die Bewilligungsbehörde durchgeführten Verwendungs-
nachweisprüfung durch die Landeskasse beim Direktor 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als 
Landesbeauftragter. 

Die Dauer dieser Dienstleistungsverträge darf einen 
Zeitraum von fünf Jahren nicht überschreiten. Die zu-
wendungsfähigen Ausgaben ergeben sich in diesem Fall 
aus den nachgewiesenen Ausgaben für Maßnahmen nach 
Nummer 2.

5.4.1 
Betriebsfl äche und Zertifi zierung

5.4.1.1 
Wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung vor dem 1. Ja-
nuar 2021 bei mindestens der Hälfte der Mitglieder (An-
teilseigner bei Waldgenossenschaften nach dem Gemein-
schaftswaldgesetz) des forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlusses die Mitgliedsfl äche des einzelnen Waldbesitz-
enden im Zusammenschluss 25 Hektar nicht übersteigt, 
beträgt 

a)   die Zuwendung bis zum 31. Dezember 2020 80 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben 

b)  die Zuwendung ab dem 1. Januar 2021,

 aa)   wenn 80 Prozent oder mehr der Mitgliedsfl äche 
nach einem anerkannten Wald – Zertifi zierungs-
system (PEFC, FSC, Naturland oder vergleich-
bar) zertifi ziert sind, 80 Prozent der zuwendungs-
fähigen Ausgaben

 bb)   wenn weniger als 80 Prozent, aber mehr als 50 
Prozent der Mitgliedsfl äche nach einem aner-
kannten Wald-Zertifi zierungssystem (PEFC, FSC, 
Naturland oder vergleichbar) zertifi ziert sind, 60 
Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Bei Antragstellung ab dem 1. Januar 2021 gelten die 
oben genannten Prozentsätze entsprechend der nachge-
wiesenen Zertifi zierung. 

5.4.1.2 
Wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung vor dem 1. Ja-
nuar 2021 bei mehr als der Hälfte der Mitglieder (An-
teilseigner bei Waldgenossenschaften nach Gemein-
schaftswaldgesetz) des forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlusses die Mitgliedsfl äche des einzelnen Waldbesitz-
enden im Zusammenschluss 25 Hektar übersteigt 

a)   beträgt die Zuwendung bis zum 31. Dezember 2020 
40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben

b)  beträgt die Zuwendung ab dem 1. Januar 2021,

 aa)   wenn 80 Prozent oder mehr der Mitgliedsfl äche 
nach einem anerkannten Wald – Zertifi zierungs-
system (PEFC, FSC, Naturland oder vergleich-
bar) zertifi ziert sind, 40 Prozent der zuwendungs-
fähigen Ausgaben

 bb)   wenn weniger als 80 Prozent aber mehr als 50 
Prozent der Mitgliedsfl äche nach einem aner-
kannten Wald – Zertifi zierungssystem (PEFC, 
FSC, Naturland oder vergleichbar) zertifi ziert 
sind, 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga-
ben.

Bei Antragstellung ab dem 1. Januar 2021 gelten die 
oben genannten Prozentsätze entsprechend der nachge-
wiesenen Zertifi zierung. 

5.4.1.3
Zusammenschlüsse, deren Mitgliedsfl äche nach dem 
1. Januar 2021 nicht oder zu weniger als 50 Prozent im 
oben angegebenen Sinn zertifi ziert ist, erhalten ab dem 
1. Januar 2021 keine weitere Zuwendung.

Bei Bewilligungen vor dem 1. Januar 2021 ist der Bewil-
ligungsbehörde der Nachweis der Zertifi zierung spätes-
tens mit dem ersten Mittelabruf im Jahr 2021 vorzule-
gen. Der fehlende Nachweis steht ab 2021 der Auszah-
lung entgegen. 

Zertifi zierungen nach dem Stichtag 1. Januar 2021 wer-
den ab dem Tag der Gültigkeit der Zertifi zierung berück-
sichtigt, wenn sie der Bewilligungsbehörde zum Zeit-
punkt des Mittelabrufes vorliegen. 

Bei Antragstellung ab dem 1. Januar 2021 muss der 
Nachweis der Zertifi zierung zum Zeitpunkt der Bewilli-
gung bei der Bewilligungsbehörde vorliegen.
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7.4
Die zu verwendenden Muster sind auf der Internetseite 
des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfa-
len abrufbar (www.wald-und-holz.nrw.de).

8
Schlussvorschriften

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 78

II.

Ministerium der Finanzen 

Heizkostenbeitrag
für an dienstliche Sammelheizungen

angeschlossene Dienstwohnungen für den
Abrechnungszeitraum 2017/2018

Runderlass des Ministeriums der Finanzen 
– B 2730 – 13.1.2 – IV A 2 – 

Vom 31. Januar 2019

Nachstehend gebe ich gemäß §  10 Absatz  1 Satz  1 der 
Dienstwohnungsverordnung (DWVO) vom 3. Mai 2012 
(GV. NRW. S.  201), die zuletzt durch Verordnung vom 
13.  Dezember 2017 (GV. NRW. S.  967) geändert wurde, 
die vom Bundesministerium der Finanzen für den Ab-
rechnungszeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 
festgesetzten Kostensätze bekannt:

Energieträger Euro

Fossile Brennstoffe 8,95

Fernwärme und übrige Heizungsarten 12,34

– MBl. NRW. 2019 S. 80

Ministerpräsident

 Berufskonsularische Vertretung
der Republik Kosovo in Frankfurt am Main 

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten
– M 2 – 02.27 a – 1/19 – 

Vom 4. Februar 2019

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Kosovo in Frankfurt 
am Main ernannten Frau Fatmire MUSLIU am 1.  Feb-
ruar 2019 das Exequatur als Konsulin erteilt. Der Kon-
sularbezirk umfasst die Länder Hessen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Das dem bisherigen Konsul, Ajvaz Berisha, am 11. März 
2016 erteilte Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2019 S. 80

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe

Vom 19. Dezember 2018

Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe vom 19. Dezember 2018 
ist im Internet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/Zahlen- 
Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 19. Dezember 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2019 S. 80

Satzung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

über die Zuweisung von Mitteln des 
LWL-Inklusionsamt Arbeit aus der Ausgleichs-

abgabe nach § 160 Sozialgesetzbuch IX 
an die örtlichen Träger bei den kreisfreien Städten,

Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen
in Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2019 

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe

Vom 19. Dezember 2018

Die Satzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
über die Zuweisung von Mitteln des LWL-Integrations-
amts Westfalen aus der Ausgleichsabgabe nach § 160 des 
Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch an die örtlichen Träger 
bei den kreisfreien Städten, Großen kreisangehörigen 
Städten und Kreisen in Westfalen-Lippe für das Haus-
haltsjahr 2019 ist im Internet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/Zahlen- 
Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 19. Dezember 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b 

– MBl. NRW. 2019 S. 80
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Jahresabschluss 2017
des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

Vom 22. Januar 2019

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfa-
len-Lippe vom 10. Oktober 2018 über die Feststellung 
des geprüften Jahresabschlusses 2017 des LWL-Bau- 
und Liegenschafts-betriebes sowie der abschließende 
Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind im In-
ternet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/Zahlen- 
Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, 22. Januar 2019

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2019 S. 81

Landschaftsverband Rheinland 

Haushaltssatzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

für das Haushaltsjahr 2019
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 

Rheinland

Vom 5. Februar 2019

Die Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rhein-
land für das Haushaltsjahr 2019 ist am 5. Februar 2019 
im Internet unter www.bekanntmachungen.lvr.de öffent-
lich bekannt gemacht worden.

Köln, den 5. Februar 2019

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2019 S. 81

Öffentliche Auslegung 
des LVR-Beteiligungsberichtes 

zum 31. Dezember 2017
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 

Rheinland

Vom 7. Februar 2019

Die Öffentliche Auslegung des LVR-Beteiligungsberich-
tes zum 31. Dezember 2017 ist am 7. Februar 2019 im In-
ternet unter www.bekanntmachungen.lvr.de öffentlich 
bekannt gemacht worden.

Köln, den 7. Februar 2019

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2019 S. 81

Satzung
über die Gemeinnützigkeit des Betriebs 

gewerblicher Art 
LWL-Landesjugendamt Westfalen, 

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, 
LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm 

und Koordinationsstelle Sucht
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe

Vom 19. Dezember 2018

Die Satzung über die Gemeinnützigkeit des Betriebs ge-
werblicher Art LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, LWL-Berufs-
kolleg – Fachschulen Hamm und Koordinationsstelle 
Sucht vom 19. Dezember 2018 ist im Internet unter

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/Zahlen- 
Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 19. Dezember 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2019 S. 81

Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2017
der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbun-

des und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen 
Westfalen

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

Vom 15. Januar 2019

Die Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2017 der Ein-
richtungen des PsychiatrieVerbundes und der Maßregel-
vollzugseinrichtungen Westfalen des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe sind durch die zuständige Gemein-
deprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) 
geprüft worden.

Die abschließenden Vermerke der GPA NRW sowie die 
Jahresabschlüsse und die Verwendung der Jahresergeb-
nisse sind im Internet öffentlich bekannt gemacht wor-
den unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Bekannt-
machungen.

Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte können wäh-
rend der Dienststunden beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe in 48147 Münster, Hörsterplatz 2, Zimmer V 
2.02, 2. Obergeschoss und bei den Verwaltungen der 
LWL-Kliniken eingesehen werden.

Überdrucke sind gegen Kostenerstattung direkt beim 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe anzufordern.

Münster, den 15. Januar 2019

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2019 S. 81
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Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und Verordnungen des 
Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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